
Beschlussauszug
ordentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Sponholz vom 09.06.2021 (VO-36-BO-21-361)

Top 9 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Sponholz - 
Aufstellungsbechluss

Für das Plangebiet soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Speedwaysportanlage Warlin" gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) aufgestellt werden. In diesem Zusammenhang ist dem Entwicklungsgebot 
des § 8 Abs. 2 BauGB folgend die Vereinbarkeit mit den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans zu prüfen. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt den 
Planungsraum als Fläche für die Landwirtschaft dar. Die geplante Nutzung als 
Speedwaysportanlage lässt sich daraus nicht entwickeln. Insofern soll zur Schaffung 
einer städtebaulichen Ordnung der Flächennutzungsplan für den in der Anlage 
dargestellten Geltungsbereich gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
geändert werden.

Mitwirkungsverbot:
 
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschließt:

1.
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Sponholz soll geändert werden.
Die Änderung erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Speedwaysportanlage Warlin". 
Die bisherige Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft soll in sonstiges 
Sondergebiet „Motorsport“ geändert werden.
Die Lage des Planungsraumes ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten 
Kartenausschnitt.

2.
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch).

3.
Die Verwaltung wird beauftragt, eine landesplanerische Stellungnahme gemäß § 17 
Landesplanungsgesetz bei der zuständigen Raumordnungsbehörde einzuholen.

4.
Die Kosten des Verfahrens einschließlich Planungskosten, Gutachterkosten, usw. 
sowie die Kosten der Erschließung übernimmt der Antragsteller. Zu diesem Zweck 
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ist ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB zwischen der Gemeinde und dem 
Verein abzuschließen 
Abstimmungsergebnis:

Anzahl der
Mitglieder

Anzahl befangener
Mitglieder*

Davon
anwesend

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen

9 0 8 8 0 0
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 9. Dezember 2021

Ralph-Günter Schult
Gemeinde Sponholz
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